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Betreff:  

Sicherstellung der gymnasialen Beschulung für 28 Hitdorfer Kinder am Otto-Hahn-
Gymnasium Monheim (OHG) – Einrichtung einer Überhangklasse und Abschluss einer 
Beschulungsvereinbarung 
- Eingabe nach § 24 GO NRW vom 25.03.2026 
- Anfrage der Fraktion Die Linke vom 14.04.2026 
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Jonas.kockenberg@
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Herr Oberbürgermeister 
Stefan Hebbel
Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen

Leverkusen, den 14.04.2026
Anfrage Schulkosten & Beschulungsvereinbarungen (§ 78 Abs. 8 SchulG NRW)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hebbel,

am 23.03.2026 wurde im Rahmen der Bürgersprechstunde während der Ratssitzung über 
die Beschulung von Hitdorfer Kindern an einem Monheimer Gymnasium gesprochen. 

Dort wurden monatliche Kosten pro Schüler:in im Bereich von 1.000,00 € bis 1.500,00 € ge-
nannt, sofern die Leverkusener Schüler:innen das Gymnasium in Monheim besuchen wür-
den.

Bitte beantworten Sie unsere Fragen dazu:

 1. Wie hoch sind im Vergleich dazu die monatlichen Kosten pro Schüler:in, die an Le-
verkusener Gymnasien beschult werden?

 2. Wie setzen sich diese Kosten zusammen?
 3. Das SchulG NRW bietet die Möglichkeit der Bildung von Zweckverbänden. Nutzt die 

Stadt Leverkusen diese Möglichkeit, um mit benachbarten Kommunen zusammen-
zuarbeiten?

 4. Falls nicht, welche Gründe sprechen aus Sicht der Stadt Leverkusen dagegen?
 5. Falls ja, wie sind die Erfahrungen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit anderen Städ-

ten?

Mit freundlichen Grüßen

Jonas Kockenberg

Sachkundiger Bürger im Bildungsauschuss
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